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der Abgeordneten Apfelbeck 
an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
betreffend den Förderungsbericht 1994 
 
 
Der Förderungsbericht 1994 (lIl-59 d.B., XIX. GP und IlI-1 d.B., XX. GP) wird gemäß § 54 
des Bundeshaushaltsgesetzes i.d.g.F. dem Parlament vorgelegt und beinhaltet direkte und 
indirekte Förderungen des Bundes. 
 
 
Trotz Aufgliederung der Förderungen und teilweisen Erklärungen, warum die Förderungen 
durchgeführt wurden, gibt es im Förderungsbericht 1994 einige Ansätze, die einer weiterge- 
henden Erklärung bedürfen. 
 
 
 
Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Bundesminister für Land- und Forst- 
wirtschaft folgende 
 
 
A N F R A G E 
 
 
1. Wie gliedert sich der Ansatz 1/60196/34/Priv./7660/009 Sonstige Ausgaben, Institutionen 
(1994: 1,250 Mio.) nach den geförderten lnstitutionen und den einzelnen Fördersummen 
auf? 
 
2. Wie gliedert sich der Ansatz 1/60444/34/Unt./7430 Allgemeine Förderung (1994: 
258,432 Mio.) nach den geförderten Projekten und den einzelnen Fördersummen auf? 
 
3. Wie gliedert sich der Ansatz 1/60866/34/Priv./7700/210 Sonstige Vorhaben (1994: 2,908 
Mio.) nach den geförderten Projekten und den einzelnen Fördersummen auf? 
 
4. Wie gliedert sich der Ansatz 1/60876/34/Priv./7700/299 Sonstige Vorhaben (1994: 
256,628 Mio.) nach den geförderten Projekten und den einzelnen Fördersummen auf? 
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